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Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung und Wohnen 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Dennis Buchner (SPD) 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
A n t w o r t   
auf die Schriftliche Anfrage Nr.  18 / 13 273 
vom 25.01.2018 
über Fördermittel für Deutsche Wohnen? 
 

 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 

 
Frage 1: 
 
Die Deutsche Wohnen führt in Berlin Weißensee zeitnah angelegte Sanierungen und Modernisierungen 
durch. Wurden für die Modernisierung/Sanierung in der Blechenstraße 12-18 in Weißensee Fördermittel 
beantragt und bewilligt? 
 
Frage 2: 
 
Wurden für die Modernisierung/Sanierung in der Parkstraße 72 in Berlin Weißensee Fördermittel beantragt 
und bewilligt? 
 
Frage 3: 
 
Wurden für die Modernisierung/Sanierung in der Große Seestraße 19-22 in Weißensee Fördermittel 
beantragt und bewilligt? 
 
Frage 4: 
 
Wurden für die Modernisierung/Sanierung in der Schönstraße 34-40 in Weißensee Fördermittel beantragt 
und bewilligt? 
 

Antwort zu 1 bis 4: 
 
Für die genannten Grundstücke wurden von der Investitionsbank Berlin (IBB) 
Substanzerhaltungsdarlehen in den Jahren 1993 und 2003 bewilligt und ausgezahlt, die 
2004 bzw. 2006 vollständig zurückgezahlt wurden. 
 
Aktuell liegen der IBB für die genannten Grundstücke keine entsprechenden 
Förderanträge vor. 
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Inwieweit über andere Banken Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt wurden, ist dem 
Senat nicht bekannt. 
 
 

 
 
 
Berlin, den 01.02.18 
 
In Vertretung 
 
 
 
Sebastian Scheel 
................................ 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen 
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